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Dokumententyp: Aktueller Begriff 
Titel: Lebenslange Freiheitsstrafe – was bedeutet das in Deutschland? 

 

Für das Jahr 2021 weist die Statistik 109 Verurteilungen zu lebenslangen Freiheitsstrafen aus 
(Destatis, Strafverfolgung, S. 169). Da der Terminus „lebenslang“ jedoch mitunter irrig verstan-
den werden kann, soll dieser Aktuelle Begriff den Anwendungsbereich und die Dauer der Voll-
streckung überblicksartig beleuchten. 

Anwendungsbereich 

Für die schwersten Straftaten kennt das deutsche Strafrecht seit Abschaffung der Todesstrafe 
(Art. 102 Grundgesetz) die lebenslange Freiheitsstrafe. Entgegen dem Wortlaut „lebenslang“ ist 
dabei eine Strafrestaussetzung zur Bewährung nach Verbüßung von 15 Jahren ebenso möglich 
wie in Extremfällen eine Vollstreckung über mehr als 58 Jahre (vgl. etwa Spiegel v. 23.03.2021). 

Die lebenslange Freiheitsstrafe hat im System der strafrechtlichen Sanktionen Ausnahmecharak-
ter (§ 38 Absatz 1 Strafgesetzbuch (StGB)). Zwingend vorgesehen ist sie insbesondere für Mord 
(§ 211 StGB) und Völkermord (§ 6 Völkerstrafgesetzbuch) sowie für besonders schwere Fälle des 
Totschlags (§ 212 Absatz 2 StGB). In weiteren Fällen steht sie fakultativ als Höchstmaß neben der 
zeitigen Freiheitsstrafe, etwa bei Raub mit Todesfolge (§ 251 StGB). Das Jugendstrafrecht kennt 
hingegen keine lebenslange Freiheitsstrafe (§§ 18, 105 Jugendgerichtsgesetz (JGG)). Lediglich für 
Taten Heranwachsender, auf die das allgemeine Strafrecht Anwendung findet, ist nach dem Er-
messen des Gerichts die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe möglich (§ 106 Absatz 1 
JGG). In der Praxis wird die lebenslange Freiheitsstrafe nahezu ausschließlich wegen (versuch-
ten) Mordes verhängt (Morgenstern, S. 160; Dünkel/Pruin, § 38 Rn. 27). Zum 31.03.2022 befan-
den sich – bei insgesamt 42.492 Personen im Strafvollzug – 1.776 Personen im Vollzug einer le-
benslangen Freiheitsstrafe (Destatis, Strafvollzug, S. 10), von denen im Jahr 2022 insgesamt 82 
Gefangene entlassen wurden (KrimZ). 

Dauer der Vollstreckung 
Die lebenslange Freiheitsstrafe ist – ebenso wie die Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus (§ 63 StGB) und die Sicherungsverwahrung (§§ 66 ff. StGB) – eine potenziell unbe-
fristete Sanktion. Die konkrete Dauer der Freiheitsentziehung bestimmt sich nämlich erst wäh-
rend des Vollstreckungsverfahrens. Dabei erfordern der verfassungsrechtliche Menschenwür-
degrundsatz und das Rechtsstaatsprinzip, dass auch dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verur-
teilten eine reale Chance zur Wiedererlangung der Freiheit verbleibt und die Voraussetzungen 
einer Strafrestaussetzung sowie das anzuwendende Verfahren gesetzlich geregelt sind (BVerfG). 
§ 57a Absatz 1 und 3 Satz 1 StGB ermöglicht vor diesem Hintergrund nach einer Verbüßung von 
15 Jahren die Aussetzung der restlichen Freiheitsstrafe zur fünfjährigen Bewährung. Die Straf-
restaussetzung nach 15 Jahren ist jedoch keinesfalls als Automatismus zu verstehen. Vorausset-
zung ist zunächst vielmehr, dass sie unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allge-
meinheit verantwortet werden kann (§ 57a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
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StGB). Hierbei ist eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen, wie etwa die Persönlichkeit der 
verurteilten Person, ihr Verhalten während der Haftzeit, die Einsicht in die Tat und das Vorlie-
gen eines konkreten Resozialisierungskonzepts. Darüber hinaus kommt eine Strafrestaussetzung 
nicht in Betracht, wenn die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere (über 15 
Jahre hinausgehende) Vollstreckung gebietet (§ 57a Absatz 1 Nr. 2 StGB). Die besondere Schwere 
der Schuld wird durch das zuständige Schwurgericht aufgrund einer Gesamtwürdigung von Tat 
und Täterpersönlichkeit im Urteil festgestellt und erfordert insoweit „Umstände von Gewicht“ 
(BGH), wie zum Beispiel die besondere Verwerflichkeit der Tatausführung, der Motive oder die 
Tötung mehrerer Menschen durch dieselbe oder weitere Mordtaten (Maier/Geiser, S. 298). Das 
Schwurgericht trifft neben der Schuldschwerefeststellung jedoch keine Entscheidung über die 
zusätzliche Verbüßungsdauer (Dünkel/Pruin, § 57a Rn. 25). Vielmehr legt erst die Strafvollstre-
ckungskammer aufgrund einer vollstreckungsrechtlichen Gesamtwürdigung fest, ob und gegebe-
nenfalls für welche Dauer die besondere Schwere der Schuld die weitere Vollstreckung gebietet. 
In der Regel liegt dieser Zeitraum bei einem bis zu fünf Jahren (Dünkel/Pruin, § 57a Rn. 37). Un-
abhängig hiervon kann die lebenslange Freiheitsstrafe mit der Anordnung der Sicherungsver-
wahrung (§§ 66-66c StGB) kombiniert werden, die nicht an die Schuld des Verurteilten, sondern 
an dessen Gefährlichkeit für die Allgemeinheit anknüpft. 

Kritik und Reformbestrebungen 
Kritik an der lebenslangen Freiheitsstrafe entfaltet sich im Zusammenhang mit der Diskussion 
um die Reform der Tötungsdelikte (vgl. hierzu bereits Trips-Hebert), insbesondere an der zwin-
genden Strafandrohung für Mord. Aus kriminologischer Sicht werden etwa Haftschäden durch 
eine lange Vollstreckungsdauer, vornehmlich „soziale Deprivation, Verlust sozialer Kompeten-
zen, Eingewöhnung in passives, fremdbestimmtes Verhalten“ kritisiert (Fischer, Rn. 9). Demge-
genüber forderte der Freistaat Bayern bereits im Jahr 2002 durch Bundesratsinitiative – zur Stär-
kung der Abschreckungswirkung und des Vertrauens der Bevölkerung – die lebenslange Frei-
heitsstrafe auf eine Mindestverbüßungsdauer von 20 Jahren anzuheben, da sich die derzeitige 
Mindestverbüßungsdauer nicht hinreichend von der Höchstdauer der zeitigen Freiheitsstrafe 
(ebenfalls 15 Jahre) abhebt (BR-Drucks. 850/02, S. 11). Opferschutzverbände fordern zur Vergel-
tung allerschwerster Schuld sogar die lebenslange Freiheitsstrafe real lebenslänglich zu vollzie-
hen (Hinz). 
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